
 

 

 

 

 
 

 

Landkreis Rotenburg 
(Wümme) 

              Der Landrat 

 
Bezeichnung: 
 
Haushaltsüberschreitung 
hier: Bewilligung von überplanmäßigen Aufwendungen in Höhe von 470.000 Euro für den 
Schullastenausgleich 
 
 
Sachverhalt: 
 
Der Landkreis ist zur Auszahlung des Schullastenausgleichs gesetzlich verpflichtet. Die 
Abrechnung erfolgt nach Schuljahresschluss im Sommer. Die jetzt vorgelegten Abrechnungen 
der Gemeinden weisen erhebliche Kostensteigerungen auf. Insbesondere haben sich die 
Erstattungsbeträge für das Gymnasium Sottrum (plus 12,8 %) und für den gymnasialen Zweig 
der KGS Tarmstedt (plus 10,9 %) stark erhöht. Zudem sind die gymnasialen Angebote der 
Oberschulen zu 100 % erstattet worden. 
Nähere Einzelheiten hierzu werden im Schulausschuss am 8.11.2012 erläutert. 
 
Die Deckung der überplanmäßigen Aufwendungen erfolgt durch Mehrerträge bei der 
Kreisumlage. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Den überplanmäßigen Aufwendungen bei den Zuweisungen im Rahmen 
des Schullastenausgleichs in Höhe von 470.000 € im Teilhaushalt 3 
(Bildung, Kultur und Sport), Produkt 24.3.02 (Schullastenausgleich) unter 
Zeile 18 (Transferaufwendungen) wird zugestimmt. 
Die Deckung erfolgt durch Mehrerträge bei der Kreisumlage im 
Teilhaushalt 9 (Allgemeine Finanzwirtschaft), Produkt 61.1.01 (Steuern, 
allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen) unter Zeile 2 
(Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit).  

 
 
 
 
(Luttmann) 

 

Besch l ussvor lage  
Amt für Finanzen  

Tagesordnungspunkt: ____ 
 

 

Drucksachen-Nr.:  2011-16/0293 

Status:         öffentlich 

Datum:     24.10.2012 

 
Termin  Beratungsfolge: 

Abstimmungsergebnis 

Ja Nein Enthalt. 

06.11.2012 Finanzausschuss 

22.11.2012 Kreisausschuss 

20.12.2012 Kreistag 
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